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Liebe Leserin,  

lieber Leser,  

 

heute möchten wir Sie über eine kürzlich veröf-

fentlichte Entscheidung des Bundesarbeitsge-

richts (Urteil vom 17. Oktober 2024 – 8 AZR 

172/23) informieren, die sich auf die zukünftige Ar-

beitsvertragsgestaltung auswirken wird und dar-

über hinaus für Arbeitgeber von erheblicher prak-

tischer und wirtschaftlicher Bedeutung sein dürfte. 

 

I. Hintergrund 

Im Rahmen ihrer Beschäftigung werden Arbeit-

nehmern oft sensible Informationen über das Ge-

schäftsmodell ihres Arbeitgebers und dessen Ge-

schäftsstrategien, Produkte und Kundenstamm 

anvertraut. Verständlicherweise haben Arbeitge-

ber ein großes Interesse daran, dass solche Infor-

mationen vor Dritten möglichst geschützt bleiben, 

auch über das Ende des jeweiligen Arbeitsverhält-

nisses hinaus.  

 

Im laufenden Arbeitsverhältnis ergeben sich die 

Verschwiegenheitspflicht und das Verbot zur Nut-

zung sensibler geschäftsbezogener Daten außer-

halb des Betriebs auch ohne ausdrückliche Ver-

einbarung bereits aus der arbeitsvertraglichen Lo-

yalitätspflicht des Arbeitnehmers sowie aus den 

gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zum 

Schutz von Geschäftsgeheimnissen („Gesch-

GehG“). 

 

Weniger eindeutig ist aber die Rechtslage nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 

Grundsätzlich kann ein Arbeitnehmer auch nach 

Ausscheiden aus dem Unternehmen verpflichtet 

sein, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse seines 

bisherigen Arbeitgebers vertraulich zu behandeln  

 

 

 

 

 

und nicht zum eigenen oder fremden Vorteil zu 

verwenden, etwa nach dem GeschGehG oder auf 

Grundlage einer gesonderten nachvertraglichen 

Geheimhaltungsregelung.  

 

Die gesetzliche Verpflichtung zur nachvertragli-

chen Verschwiegenheit aus dem GeschGehG gilt 

allerdings nur eingeschränkt und unter engen Vo-

raussetzungen. So muss es sich zunächst bei den 

zu schützenden Daten um Geschäftsgeheimnisse 

nach der Definition des GeschGehG handeln, zu 

dessen Schutz der Arbeitgeber bereits angemes-

sene Maßnahmen ergriffen hat. Zudem sind man-

che Verwertungsmöglichkeiten schon von vornhe-

rein aus dem Schutzbereich des GeschGehG her-

ausgenommen – so wird z. B. die Nutzung memo-

rierten (Erfahrungs-)Wissens in der Regel als er-

laubt angesehen. 

 

Sodann muss stets eine einzelfallbezogene Ab-

wägung zwischen den verfassungsrechtlich ge-

schützten Interessen des ehemaligen Arbeitge-

bers an der Wahrung seiner Geschäftsgeheim-

nisse und des Arbeitnehmers an seinem berufli-

chen Fortkommen vorgenommen werden. Nur so-

weit die Interessen des Arbeitgebers an dem fort-

dauernden Geheimnisschutz – in inhaltlicher und 

zeitlicher Hinsicht – besteht, reicht auch die ge-

setzliche Verschwiegenheitspflicht nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses.  

 

Aufgrund dieses eingeschränkten gesetzlichen 

Schutzes greifen die meisten Arbeitgeber zu ge-

sonderten Geheimhaltungsklauseln, um den 

Schutz sensibler Daten auch über das Ende der 

jeweiligen Beschäftigung hinaus sicherzustellen. 

 

Neues vom BAG zur (Un-)Wirksamkeit nachvertraglicher Geheim-
haltungsklauseln  
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. Oktober 2024 – 8 AZR 172/23) 
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Nun hat sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) zu 

den Wirksamkeitsvoraussetzungen solcher Klau-

seln geäußert. 

 

II. Entscheidung der Instanzgerichte 

Gegenstand des Verfahrens war ein Rechtsstreit 

zwischen einem Arbeitnehmer und seiner ehema-

ligen Arbeitgeberin über die Frage, inwiefern die 

noch im laufenden Arbeitsverhältnis erfolgte Wei-

tergabe spezifischer Leistungs- und Produktions-

daten, Qualitätsinformationen und Prozesspara-

meter an ein damals potenziell konkurrierendes 

Unternehmen eine Verletzung der Geheimhal-

tungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis dar-

stellte. Der Sachverhalt ereignete sich im Jahr 

2015. Der Arbeitnehmer kündigte anschließend 

das Arbeitsverhältnis zum 31.12.2016 und trat 

zum 01.01.2017 eine neue Stelle bei einem Dritt-

unternehmen an.  

 

Daraufhin mahnte ihn die mittlerweile ehemalige 

Arbeitgeberin ab und forderte ihn zur Abgabe ei-

ner strafbewehrten Unterlassungserklärung hin-

sichtlich der Weitergabe von Geschäfts- oder Be-

triebsgeheimnissen auf. Nachdem der Arbeitneh-

mer die geforderte strafbewehrte Unterlassungs-

erklärung verweigerte, stellte die ehemalige Ar-

beitgeberin einen Antrag auf Erlass einer einstwei-

ligen Verfügung, der allerdings erfolglos blieb. 

 

Auch eine auf Unterlassung der Weitergabe von 

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen gerichtete 

Klage und eine anschließende Berufung wurden 

jeweils von den Instanzgerichten zurückgewiesen. 

 

Ihr Verlangen begründete die Klägerin sowohl mit 

dem gesetzlichen Unterlassungsanspruch aus 

§ 6 GeschGehG als auch mit einer arbeitsvertrag-

lichen Geheimhaltungsklausel mit nachfolgendem 

Inhalt: 

 

 

„11. Geheimhaltung 
Herr D wird über alle Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse sowie alle sonstigen ihm im Rah-
men der Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden An-
gelegenheiten und Vorgänge der Gesellschaft 
Stillschweigen bewahren. Er wird dafür Sorge 
tragen, dass Dritte nicht unbefugt Kenntnis er-
langen. 
 
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht 
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hinaus und umfasst auch die Inhalte dieses Ver-
trages.“ 

 

III. Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

Das Bundesarbeitsgericht verwarf die Revision 

der Klägerin als unbegründet und argumentierte 

diese Entscheidung wie folgt:  

 

Unabhängig davon, ob das GeschGehG, das erst 

am 26. April 2019 in Kraft trat, auf den Streitge-

genstand als Alt-Fall aus dem Jahr 2015 über-

haupt anwendbar wäre, seien die Voraussetzun-

gen des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs 

aus § 6 GeschGehG im konkreten Fall ohnehin 

nicht erfüllt. Für den Schutz eines Geschäftsge-

heimnisses nach dem GeschGehG sei es erfor-

derlich, dass der Inhaber angemessene Geheim-

haltungsmaßnahmen ergriffen hat. Im konkreten 

Fall konnte die Klägerin allerdings nicht nachwei-

sen, dass sie solche Schutzmaßnahmen im Vor-

feld getroffen hatte. 

 

Viel wichtiger für die Praxis sind jedoch die Aus-

führungen des BAG zur Wirksamkeit der konkre-

ten nachvertraglichen Geheimhaltungsklausel: 

 

Eine nachvertragliche Geheimhaltungsklausel 

könne sich bei überwiegendem Interesse des Ar-

beitgebers am Schweigen des ehemaligen Arbeit-

nehmers allenfalls auf einzelne, konkret be-

stimmte Geschäftsgeheimnisse beziehen und 

sollte in ihrer Wirkung zeitlich begrenzt sein. 
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Nachvertragliche Geheimhaltungsklauseln, die 

hingegen Arbeitnehmer uneingeschränkt und zeit-

lich unbegrenzt zur Verschwiegenheit verpflich-

ten, seien unwirksam, da sie die Berufsfreiheit ge-

mäß Art. 12 Abs. 1 GG unverhältnismäßig ein-

schränkten. Solche Klauseln, auch als „Catch-all-

Klauseln“ bekannt, seien aufgrund ihrer ein-

schränkenden Wirkung mit Hinblick auf eine etwa-

ige Weiterbeschäftigung mit einem nachvertragli-

chen Wettbewerbsverbot vergleichbar und müss-

ten daher den strengen gesetzlichen Wirksam-

keitsvoraussetzungen der §§ 74 ff. HGB genügen. 

Hierzu gehört insbesondere eine zeitliche Begren-

zung sowie die Zahlung einer Karenzentschädi-

gung für die Geltungsdauer der Verpflichtung. 

 

Catch-all-Klauseln, die diese Anforderungen nicht 

erfüllen, benachteiligten den betroffenen Arbeit-

nehmer unangemessen und seien – sowohl als 

Formularklausel i.S.v. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB als 

auch als sog. Einmalbedingung i.S.v. § 310 Abs. 3 

Nr. 2 BGB – unwirksam. In diesem Fall dürfe ein 

Arbeitnehmer – trotz einer solchen Klausel – nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses sein Wissen 

und seine Erfahrung aus dem vorherigen Arbeits-

verhältnis uneingeschränkt weiter nutzen, auch 

wenn dies in Konkurrenz zum ehemaligen Arbeit-

geber geschieht.  

 

 

 

 

 

VI. Praktische Bedeutung 

Das Bundesarbeitsgericht stellt mit seiner Ent-

scheidung hohe Anforderungen an die Wirksam-

keit vertraglicher Geheimhaltungsklauseln, die in 

der Praxis oftmals nur schwer erreichbar sein dürf-

ten. Es ist vor diesem Hintergrund jedenfalls rat-

sam, die bisher verwendeten Arbeitsvertragsrege-

lungen auf den Prüfstand zu stellen und soweit er-

forderlich anzupassen. 

 

Sofern keine (entschädigungspflichtige) Vereinba-

rung zur nachvertraglichen Einschränkung der ge-

werblichen Tätigkeit des Arbeitnehmers ge-

wünscht ist, empfiehlt es sich dabei, konkret und 

einzelvertraglich zu vereinbaren, welche Ge-

schäftsgeheimnisse des Arbeitgebers wie lange 

geheim gehalten werden müssen. 

 

Sprechen Sie uns gerne an! Unser Arbeits-

rechtsteam steht Ihnen für alle Fragen rund um 

das Thema Arbeitsvertragsgestaltung gerne zur 

Verfügung. 

 
Ihr Arbeitsrechtsteam 

 

 

 

Im Breitspiel 9 
69126 Heidelberg 

Tel. 06221 3113 43 

arbeitsrecht@tiefenbacher.de 
www.tiefenbacher.de 

  



Heidelberg | Frankfurt | Stuttgart | Dresden | Chemnitz | Erfurt | Jena | Leipzig 

 
 

 

www.tiefenbacher.de 

Arbeitsrecht 

M ä r z  2 0 2 5  

   
Dr. Gero Schneider M.C.L. 
 

Stefanie Engelmann Niklas C. Gradinaroff 
 Rechtsanwalt / Partner 

 
Rechtsanwältin 
 

Rechtsanwalt 
 Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Fachanwalt für Steuerrecht 
Leiter Arbeitsrecht 
 

Fachanwältin für Arbeitsrecht 
 

 

Tiefenbacher Rechtsanwälte Tiefenbacher Rechtsanwälte Tiefenbacher Rechtsanwälte 
Im Breitspiel 9 Im Breitspiel 9 Im Breitspiel 9 
69126 Heidelberg 69126 Heidelberg 69126 Heidelberg 
Tel. 06221 3113 43 
 

Tel. 06221 3113 80 
 

Tel. 06221 3113 43 
 schneider@tiefenbacher.de 

 
engelmann@tiefenbacher.de 
 

gradinaroff@tiefenbacher.de 
 

 
J. Michael Auerbach 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 
Larissa Rauffmann 
Rechtsanwältin 

 

 
Rebecca Berg 
Rechtsanwältin 

 

Tiefenbacher Rechtsanwälte 

 
Tiefenbacher Rechtsanwälte 

 
Tiefenbacher Rechtsanwälte 

 Im Breitspiel 9 
 

Im Breitspiel 9 

 
Im Breitspiel 9 

 69126 Heidelberg 
 

69126 Heidelberg 
 

69126 Heidelberg 
 Tel. 06221 3113 19 

 
Tel. 06221 3113 43 
 

Tel. 06221 3113 43 
 auerbach@tiefenbacher.de rauffmann@tiefenbacher.de berg@tiefenbacher.de 

 

 

mailto:schneider@tiefenbacher.de
mailto:engelmann@tiefenbacher.de
mailto:gradinaroff@tiefenbacher.de
mailto:auerbach@tiefenbacher.de
mailto:rauffmann@tiefenbacher.de
mailto:rauffmann@tiefenbacher.de

